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Wohnt einem Fluffe oder einer Flußftreede die Natur eines öffentlichen 
Ftujfes bei, jo befchränft fich diefe Eigenfchaft nicht auf die Wafferrinme, in 

weicher fich die Schiffahrt bewegt oder auf denjenigen Theil, innerhalb defjen 

der Staat in Erfüllung der ihn durch $ 79 Tit. 15 TH. II Allg. Landr. auf- 
erlegten Verpflichtung für die zur Sicherheit und Bequemlichkeit der Schiffahrt 

nöthigen Anftalten forgt, jondern fie umfaßt auch feitlich der Fahrftraße den 

gefammten Strom mit allen organisch zufammenhängenden Windungen und Aus- 
buchtungen.‘) Sn Uebereinftimmung mit diefer Auffaffung müffen auch Seen, 

welche von öffentlichen Strömen durchzogen werden, den für die Ströme maf- 

gebenden jchiffahrtspolizeilichen Beltimmungen unterliegen,”) dem entjpricht e3 

auch, wenn eine zufammenhängende Neihe von Landfeen, die durch flußartige 
Serengen mit einander in Berbindung ftehen, im Falle ihrer thatfächlichen DBe- 
nußung für die Schiffahrt polizeilich den öffentlichen Flüffen gleichgeachtet wird. 
Fur die Landfeen al3 jolche enthält das Allg. Landrecht Feine bezügliche Vor- 

jehrift, insbejondere erwähnen die SS 170 und 176 Tit. 11 Th. I Allg. Landr. 
der Seen nur in Bezug auf die Fifchereigerechtigkeit, jo daß hieraus ein Nück- 
fchluß auf ihre öffentliche Qualität nicht gezogen werden fann. $ 1 des Brivat- 
fußgejeges vom 28. Februar 1843 erläutert zwar den Begriff „Brivatflüffe” 

durch den Zujag „Quellen, Bäche, Flüffe, fowie Seen, welche einen Abflug 

haben“, indefjen jollten diefe Worte nach den Vorarbeiten diefes Gejeges den 

Begriff der privaten Gewäffer nicht beftimmen. 

Ausgehend von dem durch das Ober-Tribimal in den Erfenntniß vom 
15. Itovember 1859 (Striethorft, Archiv Bd. 36 ©. 10 fg.) generell aufgeftellten 
Sage: „Deffentliche Gewäfjer find die von Natur fchiffbaren Ströme, das Meer 
und überhaupt folche Gewäffer, welche zum gemeinen Beften dienen, als private 

aber folche zu betwachten, über die Jemand mit Ausfchließung Anderer aus eigener 

Macht durch fich felbit oder einen Anderen zu verfügen befugt ift, wobet e3 feinen 
Unterschied macht, ob dies Seitens des Staats (des Fiskus) oder einer Privat: 

perfon bezw. Gemeinde gejchieht", hat das Ober - Verwaltungsgericht in feiner 

Enfcheidung vom 2. November 1885, Bd. XII ©. 243 fa. für den Geltungs- 
bereich des Allgemeinen Landrechts anerkannt, daß vom Standpunkte des Volizei- 

vechts auch Diejenigen Landfeen als öffentliche Gewäfjer gelten müfjen, welche 

gleich den öffentlichen Strömen dem Schiffahrtsverfehre des Bubliftums gewidmet 
find, umd daß eine folche Widmung da anzunehmen ift, wo fich ein jolcher 

Schiffahrtsverfehr unter der Obhut der zur Schiffahrtspolizei berufenen ftaatlichen 

Organe vollzieht. 

2. Erwerbung nnd Berknft der Oeffentlichfeit. 

Wird durch den Wegfall von Schiffahrtshinderniffen in Folge natürlicher 
Norgänge ein bisher nicht fehiffbarer Strom der Schiffahrt erjchlofjen, jo nimmt 

derjelbe auch die Eigenschaft einer öffentlichen Wafferftvaße an. Fraglich kann 

e3 dagegen erfcheinen, welchen Einfluß die fünftliche Schiffbarmachung eines 

9) Entfeh. d. DO. B. ©. vom 15. April 1884 XI ©. 283 flg. 

°) Gntjch. des Neichsg. vom 8. März 1890, Pr. Ber. BL. Bd. XI ©. 338,
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Fluffes oder Flußtheiles auf deren Deffentlichfeit übt. Das Allgen. Landrecht 
beftinimt in den SS 40—42 Tit. 15 Th. II, daß Privatflüffe zum Nachtheile des 
bisherigen Eigenthümers nicht in fehiffbare Ströme verwandelt werden dürfen, 
daß aber der Staat das Necht hat, die Schiffbarmachung eines Privatflufjes 
durchzuführen, wenn dies dem gemeinen Beften zuträglich ift. Sn diefem Falle 

hat der Staat indeffen den bisherigen Eigenthümern für die in Folge jener 
Maßnahmen verlorenen Nugungen und vermehrten Laften volljtändige Schadlos- 

haltung zu gewähren und gehen durch die Schiffbarmachung die bisher an dem 
PBrivatfluffe beitehenden Eigenthumsrechte nur infoweit verloren, al3 fie mit der 

nunmehrigen Beftimmung des Fluffes unvereinbar find. Die Ausmittelung der 
zu gewährenden Entjchädigung hat nach den Vorfchriften des Gejeges über die 
Enteignung von Grumndeigenthbun vom 11. Juni 1874 (©. ©. ©. 221) zu 

erfolgen. 
x Sf der Fluß durch den Staat oder unter dejjen ausdrücklicher Gutheißung 

ganz oder theilweife für den allgemeinen Schiffahrtverfehr hergerichtet und be- 
ftimmmt, jo erlangt er bezw. die fchiffbar gemachte Theilftrecte die Eigenschaft 
eines öffentlichen Flufjes, jedoch unter Erhaltung der daran beftehenden Privat: 
berechtigungen. Auch wenn bei dev Negulivung einer Flußftreeke durch den Staat 

die Schiffbarmachung derfelben zwar nicht der unmittelbare Zweck des Unter: 
nehmens ift, aber mittelbar ducch feine Ausführung bewirkt wird und wenn fo- 
dann auf der regulivten Strecke unter Billigung der zuftändigen Behörden ein 
Schiffahrtsverfehr ftattfindet, gilt erjtere als öffentlich.) Die natürliche Flöß- 
barfeit begründet an fich noch nicht die Deffentlichfeit eines Fluffes.) Auch die 
Eigenschaft eines Fluffes al3 Grenzfluß zwijchen Breußen und einem anderen 

Staatsgebiet macht denjelben an fich noch nicht zu einem öffentlichen‘). Als 
folche angelegte Schiffahrtsfanäle ftehen in ftrom- und jchiffahrtspolizeilicher 
Hinficht unter der Aufficht der dazu berufenen Staatsbehörden. Sind fie von 

einem PBrivatunternehmer angelegt, jo bleiben dejjen Privatrechte daran im 
Uebrigen ungejchmälert. 

Berluftig gehen öffentliche Flüffe diefer ihrer Sondereigenfchaft, wie die 
Braris der VBerwaltungsgerichte in Uebereinftimmung mit dem Gemeinen Necht!!) 

angenommen hat, noch nicht dadurch, daß das nur zur Negulivung der Schiff: 
fahrtsrinne künstlich hergeftellte Wafferbett die Beftimmung erhält, an Stelle des 
eigentlichen Stromlaufes der Schiffahrt zu dienen. ?) Dagegen hört die Deffentlich- 
feit eines Flufjes auf, wenn er dauernd feine Schiffbarkfeit einbüßt. Dasjelbe, 
was von dem ganzen Ylufje gilt, gilt auch von längeren Theilftvecden desselben. 
Mit dem Aufhören der Deffentlichkeit gehen die auf diefer beruhenden Nechte 

®%, Entieh. des D.B.©. vom 5. April 1892 XXXII ©. 186, 157. 

%) Entf. d. D.B. &. vom 4. März 18%. Pr. Verwalt. BI. 88. XVII ©. 561. 
19, Entf. d. D.3. ©. vom 27. Dftober 1894 XXXVI ©. 213. 
2.1.88 D. de flum. 43, 12: si fossa manu facta sit, per quam fluit pu- 

blieum flumen, nihilominus publica fit, et ideo si quid ibi fiat in flumine publico 

factum videtur. 

2) Nieberding, Wafjerrecht ©. 59, Entfch. des DO. 3. G. vom 26. Septbr. 1889 XVII 

©. 225 fg. und vom 12. Jan. 1892 XXII ©. 189 fg.
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de8 Staates unter, und der Fluß wandelt fich auch infofern zu einem ‘Brivat- 

fluß, als den Uferbefigern die Gefanmtheit der an ihm möglichen Nubungen zus 
fällt, wogegen ihnen die auf $ 7 des Gefeges über die Brivatflüffe vom 28. Februar 
1843 beruhende Räumungspflicht erwächjt. '?) 

Die Frage, ob ein Gewäfjer die Eigenschaft eines öffentlichen bejigt, ift 
in ihrer Beantwortung durch thatfächliche Verhältniffe bedingt, die dem Wechjel 

unterworfen find. Eine gefegliche Feitlegung der zur Zeit als öffentlich geltenden 

Ströme ift für Preußen bisher nicht erfolgt, auch fehlt e8 an VBorfihriften da- 
rüber, durch wen und in welcher Weife eine Entjcheidung über diefe Frage mit 

allgemein verbindlicher Wirkung getroffen werden fanıı. Für das Gebiet des 
Weftpreußiichen Nechts war eine Feftjtellung der öffentlichen Flüffe feiner Zeit 

beabfichtigt; nach einer von den Ständen und der vormaligen Kriegs- und 
Domänenkammer zu Marienwerder gebilligten Aufftellung follten in dem neuejten 
Entwurf des Weftpreußifchen Provinzialrechts als öffentliche Flüffe aufgenont- 
men werden: 1) die Weichjel und Nogat, 2) die Drewenz, 3) die Nee, 4) die 

Brahe von Koronomwo Bis an die Weichjel, 5) die Mottlau von Herrengrebin 
bis an die Weichjel, 6) die Nadaune von der Praufter Schleufe ab bis an die 
Weiche.) In die Kodififation von 1844 ift etwas hierauf Bezügliches nicht 
übernonmen. 

Die Oeffentlichkeit eines Fluffes ift hiernacd) von Fall zu Fall feitzuftellen. 

Eine Feitjtellungsflage, welche die Erklärung eines Flufjes als eines öffentlichen 

diveft zum Gegenftande hat, ift weder in dem Verwaltungsftreitverfahren zuge 

(afjen, noch findet eine folche bei den ordentlichen Gerichten ftatt. Andererjeits 
befteht feine Vorjchrift, welche den Nechtsweg hinfichtlich diefer Frage überhaupt 

ausichließt."%) VBerwaltungs- und Civilgerichte find hiernach als befugt anzufehen 

und werden bei den verfchiedenften Gelegenheiten in die Lage vereßt, die 
Deffentlichfeit eines Gewäfjers als Inzidentpunft in den Urtheilsgründen zu bes 

handeln. Werden diefe Gründe auch an fich nicht vechtsfräftig und jchafft die 
ergehende Enticheidung auch nur unter den Streittheilen und nur für den ein- 

zelnen Streitfall Necht, jo liegt e8 doch auf der Hand, daß insbejondere bezüg- 

liche Urtheile der höchiten Gerichtshöfe für die Frage der Deffentlichkeit und Die 

Stellung der Verwaltungsbehörden zu derfelben von wefentlicher Bedeutung jein 

müjfen. 

3) In der Begründung des $ 32 des 1894 veröffentlichten Entwurfes eines Preußi- 

Ichen Wafjergefeges heißt eS diesbezüglich: 

„Nach dem geltenden Nechte gehen durch das Aufhören der Schiffbarkeit 

die dem Staate zuftehenden Nechte und Pflichten an den öffentlichen Flüffen 

unter. In Bayern Art. 2 Abf. 3 de8 Waffergefeges) und Baden Art. 3 des 

Waffergef.) bleiben öffentliche Flüffe als folche beitehen, auch wenn jie aufhören 

fchiff- oder flößbar zu fein. Eine folche Betimmung erfcheint weder folgerichtig, 

noch durch das Vedürfniß gerechtfertigt.” Vergl. Entfch. des D. B. ©. vom 

5. Sanıar 1898 NXXIII ©. 801 fg. 
) Leman, „Provinzialvecht der Provinz Weitpreußen“. Bd. I ©. 59. 

5) Gntjch. d. DO.B. 6. v. 16. März 1898 Pr. Verw.-Bl. XIV ©. 879. Entjch. 

des Gerichtshofs 3. Entjch. d. Kompetenzkonflifte vom 5 April 1856. Yuftiz. Min.=Bl. 

©. 180.
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Snfoweit die Schiffbarfeit eines Flufjes die Anwendung der Beitinmungen 

des Gejeges, betreffend die Befugniffe der Strombauverwaltung gegenüber den 
Uferbefigern an öffentlichen Flüffen, vom 20. Auguft 1883 (6. ©. ©. 333) be- 

dingt, hat nah S 1 a.a. OD. im Zweifelsfalle mit Ausfchluß des Nechtsweges, 
jedoch vorbehaltlich des Nekurjes an den zuftändigen Minifter, der Ober-Bräfident 
über das Borhandenfein diefer Vorausfegung zu befinden. 

3. Benutung der öffentlichen Gewäjfer. 

Der Gebrauch, welcher von den öffentlichen Gewäfjern gemacht wird, wird 

Ichon nach vönich-vechtlicher Auffaffung durch die Borfehriften des Staates ge- 
regelt, dejjen Gebiet fie angehören.!‘) Zum Erlaß jolcher VBorfchriften ift der 

Staat fraft feiner Staatshoheit und nicht auf Grund fisfalifcher Eigenthums- 
rechte befugt. Daß dies die Auffaffung des Römijchen Rechts war, erhellt fehon 
aus dejjen Beftimmumgen über die insula in flumine nata und den alveus de- 
relictus.!”) Diejelbe Nechtsauffaffung hat auch in Deutichland Eingang ge 
funden, joweit das Allgemeinintereffe an dem Strome als der öffentlichen 
Wafjerftraße in den Vordergrund tritt und den Ausschluß jeder entgegenftehenden 

privaten Einwirkung fordert. Hierneben kommt für Deutfchland das jogenannte 

Wafjerregal in Frage, als Zufammenfaffung der Nechte des Staates auf gemifje 

Arten von Nugungen an den öffentlichen Gewäjjern. !°) 

Das preußifche Allgemeine Landrecht, dejien Borjchriften mit den Modififa- 
tionen der SS 68—72 des Weftpreuß. Provinzialrecht3 vom 19. April 1844 für 

das Weichjelgebiet maßgebend find, erklärt im $ 21 Tit. 14. Th. II die von 
Natur Schiffbaren Ströme ebenfo wie die Land» und Heerftraßen, die Ufer des 
Meeres und die Häfen für ein gemeines Gigenthum des Staates, jubjumirt im 

$ 22 a.a.D. das ausjchliegende Necht des Staates, gewiffe Arten herrenlofer 
Sachen in Bei zu nehmen, unter denjelben Begriff und bezeichnet im $ 24 
a. a. D. die Nußungsrechte an dem in den SS 21 und 22 a. a. DO. bejprochenen 
gemeinem Staatseigenthum als niedere Negalien. Dieje Rechtsauffaffung gelangt 
auch im S 38 Tit. 15 TH. II zum Ausdruck. Die weiteren Beftimmungen des 
Allgemeinen LandrechtS Taffen indejjen erkennen, daß die fliegende Welle und 
die Wafjerftraße als folche nicht als PBrivateigenthbum des Staates, fondern als 

Gemeingut Aller angefehen werden. $44 Tit. 15 Th. II geftattet einem Jeden den 
Gebrauch des Wafjers aus öffentlichen Stwömen durch Schöpfen, Baden und 
Tränen, $ 47 a. a. D. giebt die Schiffahrt auf öffentlichen Flüffen unter den 
vom Staate fejtgefegten Bedingungen für das Bublitum frei, S 50 a. a. 0. 
jpricht den Flußanliegern die Berechtigung zu, Fähren und Vrahmen zum eigenen 

- Gebrauch zu halten. 

'"#), L. 2 D. de flum. 48, 12: Quominus ex publico flumine ducatur aqua, 

nihil impedit, nisi Imperator aut Senatus vetet. 

17.88.12, 23,71. de RI. 2,4 

*), Windfcheid a. a. D. Bd I. ©. 392—395. Gerber, „Syftem des deutfchen Privat- 
recht8”. Sena 1870, ©. 160/5.


